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135/2025 

 
 

 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10 LZG NRW) 
 
Sicherstellung und Verwertung/Verschrottung einer Jacke und diverser Gegenstände 
 
Die Kreispolizeibehörde Paderborn stellt mit dieser Bekanntmachung ein Schriftstück (Verfügung vom 
16.07.2025, Aktenzeichen: ZA 11 – Andy Canisius, Verwertung diverse Gegenstände, unbek. Aufent-
halt, gemäß § 10 LZG NRW öffentlich zu. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person ist eine Zustellung auf andere Art nicht 
möglich. Das Schriftstück kann bei der Kreispolizeibehörde Paderborn, Rathenaustr. 30, 33102 Pader-
born, Zimmer 015, während der allgemeinen Dienstzeiten oder nach telefonischer Vereinbarung 
(05251/306-1115) eingesehen werden. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
 
 
Paderborn, den 16.07.2025 
 
Der Landrat  
als Kreispolizeibehörde Paderborn  
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
(Fecke) 
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136/2025 

 
 
 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10 LZG NRW) 
 
Durchführung des Waffengesetzes; Anhörungsschreiben 
 
Die Kreispolizeibehörde Paderborn stellt mit dieser Bekanntmachung ein Schriftstück (Schreiben vom 
17.07.2025, Aktenzeichen: ZA12-22.57.06.52, Durchführung des Waffengesetzes) an Herrn Wolfgang 
Friedrich Willi Laube, letzte bekannte Anschrift: Buschenbach 6, 33142 Büren, gemäß § 10 LZG NRW 
öffentlich zu. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person ist eine Zustellung auf andere Art nicht 
möglich. Das Schriftstück kann bei der Kreispolizeibehörde Paderborn, Ferdinandstraße 26-28, 33102 
Paderborn, in Raum 107, während der Öffnungszeit oder nach telefonischer Vereinbarung (05251/306-
1817) eingesehen werden. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
 
 
Paderborn, den 17. Juli 2025 
 
Der Landrat 
als Kreispolizeibehörde Paderborn 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Röder 
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137/2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des/der Landrats/Landrätin sowie 
der Vertretung des Kreises Paderborn im Kreis Paderborn am 14.09.2025 

 
 

Nach §§ 19, 46 b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit §§ 75 b Abs. 8, 30, 31 Abs. 
4 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) gebe ich bekannt, dass der Wahlausschuss in seiner Sitzung 
am 17.07.2025 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des/der Landrats/Landrätin sowie der Vertretung 
des Kreises Paderborn im Kreis Paderborn zugelassen hat: 
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138/2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 

 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Gemäß §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 32 (Ordnungs-
amt) vom 14.07.2025, Az.: 32/33 60 - 038770 an 
 
Oussama Qualai  
letzte bekannte Anschrift: Zinsdorfer Weg 10b, 33181 Bad Wünnenberg  
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist bzw. sie im Fall des § 9 Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG) nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 14.07.2025 (Az.: 32/33 60 - 038770) kann beim Kreis Pa-
derborn – Amt 32, Rathenaustraße 28a, 33102 Paderborn, Gebäudeteil H, Zimmer H.01.04, während 
der üblichen Sprechzeiten (Mo – Fr: 08:30 – 12:00 Uhr, Do: 14:00 – 18:00 Uhr) nach vorheriger Ter-
minvereinbarung eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
 
 
Kreis Paderborn  
Der Landrat 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Felbel 
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139/2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 10.07.2025, Az.: 36/PB-PA1983 an 
 
Herrn 
Paul-Aurelian Turc, 
Haller Straße 19, 33106 Paderborn 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.07.2025 (Az.: 36/PB-PA1983) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 226, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Totzeck-Lötfering 
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140/2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 10.07.2025, Az.: 36/PB-KA114 an 
 
Firma 
Foodloose GmbH 
Westernstraße 12, 33098 Paderborn 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.07.2025 (Az.: 36/PB-KA114) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 226, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Totzeck-Lötfering 
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141/2025 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
                         
AZ: 66.3/ 40466-24-600 
       
 

Genehmigung zur Errichtung und den Betrieb von insgesamt 3 Windenergieanlagen 
des Typs Enercon E-175 EP5 mit 162 m Nabenhöhe in Lichtenau (WEA 13, WEA 14 und WEA 

15) 
 
 
Antragstellerin: Lichtenauer Bürgerwind GmbH & Co. KG, Lange Straße 14, 33165 Lichtenau 
 
  
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und § 27 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Lichtenauer Bürgerwind 
GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 15.04.2025 gemäß §§ 4 und 6 BImSchG die Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb von insgesamt 3 Windenergieanlagen des Typs Enercon E-175 EP5 mit 
162 m Nabenhöhe, einem Rotordurchmesser von 175 m, sowie einer Nennleistung von 6.000 kW erteilt 
wurde. 
Die geplanten Windenergieanlagen sollen in Lichtenau auf folgenden Flurstücken errichtet und betrie-
ben werden:  
 

 Gemarkung Flur Flurstücke 

WEA 13 Lichtenau 1 24 

WEA 14 Grundsteinheim 5 302 

WEA 15 Lichtenau 2 18, 19, 20, 28, 269 

  
 
Die Anlagen sind der Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4.BImSchV) zuzuordnen. 
 
 
Auslegung des Genehmigungsbescheides 
 
Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom  
 

24.07.2025 bis einschließlich dem 06.08.2025 
 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz, Gebäude C, 
Zimmer C.03.19, Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, aus. Sie können dort an jedem behördlichen 
Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buer-
gerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissi-
onsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php einsehbar.  

https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php
https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php
https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php
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Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen die mit o.g. Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ober-
verwaltungsgericht Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster erhoben werden. 

 
Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 BImSchG hat die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wir-
kung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zu-
lassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 
Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Bekannt-
gabe der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Münster gestellt und begründet werden. 
 
 
Im Auftrag  
 
gez. 
 
Brökling 
 
 
 
 
 


